
13l~9 der Beilegen zu den stenographischen Protokollen des 
Bundesrates 

B e r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 29. April 1975 
über ein Bundesgesetz betreffend die übernahme der Bundeshaftung 
rür Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Österreichischen 
1ndustrieverwaltungs-Aktiengesellschaft (Ö1AG-Anleihegesetz) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll 
der Bundesminister für Finanzen ermächtigt werden, namens des Bundes 
die Haftung gemäß § 1357 ABGB für im 1n- und Ausland von der Ö1AG 
durchzuführende Kreditoperationen zu übernehmen. Weiters soll der 
Bundesminister rür Finanzen ermächtigt werden, gemäß § 1348 ABGB 
Haftungen rür Haftungen zu übernehmen, die die ÖliG gemäß § 1357 
ABGB rür im 1n- und Ausland durchzuführende Kreditoperationen der 
in der Anlage zum Ö1G-Gesetz angerührten Gesellschaften bzw. Tochter­
gesellschaften übernimmt. Als Bedingung für die obgenannten Haftungen 
des BUndes ist unter anderem vorgesehen, daß der jeweils ausstehende 
Gesamtbetrag der Haftung drei Milliarden Schilling an Kapital und 
drei Mill:tardenSchilling an Zinsen und Kosten nicht übersteigt. 

Nach der Re chtsansicht des Bundeskanzleram1J:lsunterliegt der gegenständ­
licheGesetzesbeschluß des Nationalrates lediglich hinsichtlich des 
§ 8 (Aufwendungen bei 'Binlösung der Haftung), des § 10 (Steuer- und 
Gebührenbefreiung) sowie des § 12 (Vollziehungsklausel), soweit er 
sich auf die vorgenannten Paragraphen bezieht, im Sinne des Art. 42 -

Abs. 5 B-VG, dem Einspruchsrecht des Bundesrates 
Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 21. Mai 1975 in Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er­
heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit den 
. Antr~g, der Bundes~at wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 29. April 1975· 
über ein Bundesgesetz betreffend die Übernahme der Bundeshaftung für 
Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Österreichischen Industrie­
verwaltungs-Aktiengesellschaft (ÖIAG-Anleihegesetz), wird - soweit er 
dem Einspruchsrecht des Bundesrates unterliegt - kein Einspruch er­
hoben. 

Wien, am 21. Mai 1975 

Josef S c h w e i ger 
Berichterstatter 
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